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Schwarz-Gelbe Einschnitte
Bereits zwei Wochen nach der Bundestagswahl hatten CDU und CSU ihre Wahlversprechen offensichtlich schon vergessen. 
Die Union gibt Forderungen der FDP nach und plant Mietrechtsänderungen zu Lasten der Mieter. CDU-Fraktionsvorsit-
zender Wolfgang Bosbach hatte erklärt, Union und FDP hätten sich verständigt, die unterschiedlichen Kündigungsfristen 
von Mietern und Vermietern zu vereinheitlichen. Außerdem sollten Unterkunftskosten von Hartz-IV-Empfängern künftig 

von Jobcentern direkt an Vermieter überwiesen werden und bei Mietnomaden soll die Räumung erleichtert werden.

Die neue Koalition hält eini-
ge Überraschungen bereit, die 
aus Mietersicht durchaus auf 
gewisse Bedenken stoßen. Vor 
dem Hintergrund der nicht 
allzu lange zurückliegenden 
Bundestagswahl nimmt das 
Mieter-Echo die damaligen 
Versprechen unter die Lupe 
und beleuchtet weitere Vor-
haben, die teilweise bereits im 
Koalitionsvertrag ýxiert sind. 
Eine erste Bilanz ist dabei al-
les andere als erfreulich:

1. Vereinheitlichung der 
Kündigungsfristen? 

Das kann nur bedeuten: Ver-
kürzung der Kündigungsfris-
ten für Vermieter. Das ist ein 
massiver Eingriff in die be-
stehenden Kündigungsschutz-
regelungen zu Lasten der 
Mieter. Mieter, die seit vielen 
Jahren mit ihrer Familie in 
ihrer Wohnung und im glei-
chen Haus, im gleichen Stadt-
teil und in der gleichen Stra-
ße wohnen, dürfen nicht mit 
kurzen dreimonatigen Kündi-

gungsfristen auf die Straße ge-
setzt werden. Unterschiedlich 
lange Kündigungsfristen für 
Mieter und Vermieter gibt es 
nur bei Mietverhältnissen, die 
länger als fünf Jahre andauern. 
Die Verlängerung der Kündi-
gungsfrist für den Vermieter 
in Abhängigkeit von der Ver-
tragsdauer ist auch ge-
rechtfertigt. Es ist und 
bleibt ein Unterschied, 
ob Mieter freiwillig die 
Wohnung aufgeben oder 
sich infolge einer Vermie-

terkündigung dazu gezwungen 
sehen, nachdem sie sich in lan-
gen Jahren ihren Lebensmit-
telpunkt in der Wohnung auf-
gebaut haben. Immerhin 50% 
der Mietverhältnisse dauern 
länger als 5 Jahre. Für viele 
Millionen Mieter würde so ein 
essentieller Bestandteil der Er-
rungenschaften des Sozialen 
Mietrechts sang- und klanglos 
beseitigt werden.

Das Argument der Gleichheit 
der Rechte zwischen Mietern 
und Vermietern kann dabei 

nicht greifen. Denn die Inter-
essen sind nun einmal nicht 
gleich verteilt. Während für 
den Vermieter ein Wechsel 
des Vertragspartners nur einen 
W e c h -
sel der 
Q u e l l e 

der Mieteinnahmen bedeutet, 
liegt für den Mieter in einem 
Wohnungswechsel eine tief-
greifende Veränderung seines 
Lebens. „Gleich zu behandeln, 
was ungleich ist, ist auch eine 
Form der Ungerechtigkeit.“, 
erklärt hierzu Gunther Geiler, 
Geschäftsführer des Mieter-
vereins Nürnberg.

2. Überwei-
sung der 

staatlichen Unterstützung 
für die Kosten des Woh-

nens direkt an Vermieter?

„Wer Unterkunftskosten von 
Hartz-IV-Empfängern direkt 
an die Vermieter überwei-
sen will, entmündigt insoweit 
knapp vier Millionen Haus-

halte in Deutschland.“, er-
klärte Rips, der 

d e n 

Vor-
schlag von CDU, CSU und 
FDP für falsch hält. Gun-
ther Geiler vom Mieterverein 
Nürnberg sieht ein weiteres 
Problem: „Welches Jobcenter 
verfügt schon über genügend 
Personal, um Vermieteransprü-
che hinreichend zu prüfen? Es 
kann dann nicht sichergestellt 
werden, dass unberechtigte 
Mieterhöhungen abgewiesen 
oder Mietminderungsansprü-
che durchgesetzt werden. Soll-
te sich dieser Vorschlag wirk-
lich durchsetzen, laufen die 
Ämter Gefahr, Leistungen zu 
erbringen, zu denen sie oder 
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die Mieter nicht verpþichtet 
wären.“ Damit besteht die Ge-
fahr von Kostensteigerungen 
für die Ämter. Außerdem wird 
sich die Beseitigung vieler 
Mietmängel hinziehen, wenn 
Minderungen als Druckmittel 
nicht efýzient geltend gemacht 
werden, weil die Miete direkt 
vom Amt kommt.

3. Mietnomaden

Positiv ist der Ansatz, Räu-
mungsfristen bei so genannten 
Mietnomaden zu verkürzen. 
Generell gilt, dass Mieter und 
Vermieter an beschleunigten 
Gerichtsverfahren und kürze-
ren Prozessdauern interessiert 
sind. Hier reicht es aber nicht 
aus, Verfahrensvorschriften zu 
ändern, es müssen mehr Richter 
eingestellt werden. Geiler dazu: 
„Wer sich in eine Wohnung 
einmietet und dabei die Ab-
sicht hat, den Mietzins nicht 
zu entrichten, begeht einen 
Betrug. Solchen Menschen ge-
hört das Handwerk gelegt.“ 

4. REITs

REITs sollen nach erklärten 
Willen der Koalitionäre nun 
auch für Bestandsimmobili-
en zugelassen werden. REITs 
sind börsennotierte Immo-
bilien-Aktiengesellschaften, 
die sich mit Handel, Verwal-
tung und Verwertung von 
Immobilien beschäftigen. Für 
REITs gibt es steuerrechtliche 
Sonderregelungen und Ver-
günstigungen. Aufgrund die-
ser steuerrechtlichen Vorteile 
wird der Immobilienhandel at-
traktiver. Für die eine oder an-
dere Kommune könnte damit 
der Gedanke an eine Veräuße-
rung ihrer Immobilienbestände 
wieder in den Vordergrund rü-
cken. Ähnliches gilt für ande-
re große Bestandshalter. Was 
bedeutet das für den Mieter? 

Wohnungsunternehmen, deren 
rechtliche Situation den Han-
del mit Immobilien begüns-
tigt, werden kaum als langfris-
tige Vermieter auftreten. Die 
hohen Renditeerwartungen, 
die an solche REITs gestellt 
werden, lassen sich im Allge-
meinen nur durch schnellen 
Verkauf, gegebenenfalls nach 
Zerschlagung der Wohnungs-
bestände in kleinere Einheiten, 
realisieren. Für den Fall, dass 
diese kleineren Objekte durch 
weiteren Handel in die Hände 
privater Eigentümer geraten, 
stellt die gleichzeitige Verkür-
zung der Kündigungsfristen 
geradezu einen Anreiz für Spe-
kulationen mit Objekten dar. 
In den Jahren 2005 und 2006 
konnte die Mieterbewegung 
in einem Kompromiss zumin-
dest erreichen, dass Mieter 
von Bestandsimmobilien nicht 
von dem Risiko der REITs be-
troffen sind. Wird dies auch in 
Zukunft noch gelten?

5. Einschrän-
kungen bei 
Mietminde-

rungsrechten

„Wir wollen klima- und um-
weltfreundliche Sanierungen 
erleichtern und dabei die freie 
Entscheidung des Vermieters 
beibehalten“, sagt der Koali-
tionsvertrag. Und was meint 
er damit? Ausdrücklich wird 
damit den Überlegungen von 
SPD und Grünen eine Absa-
ge erteilt, Mietern ein Minde-
rungsrecht zuzugestehen, wenn 
die energetische Beschaffen-
heit des Anwesens nicht zeit- 
oder gesetzmäßig ist. Dabei 
wäre ein solches Minderungs-
recht dringend notwendig, um 
Mietern ein Druckmittel an die 
Hand zu geben, wenn Vermie-
ter vernachlässigter Objekte 
sich um Umweltschutz und 
die Energiekosten ihrer Mieter 
keine Gedanken machen.

„Die Hürden im Mietrecht für 
eine energetische Sanierung 
zum gemeinsamen Vorteil 
von Eigentümern und Mie-
tern werden gesenkt“, heißt es. 
Und weiter: „Baumaßnahmen, 
die diesem Zweck dienen, sind 
zu dulden und berechtigen 
nicht zur Mietminderung.“ die 
beabsichtigte Regelung wider-
spricht eindeutig der aktuellen 
Systematik des Mietrechts. 
Das Minderungsrecht steht 
dem Mieter ausdrücklich un-
abhängig von der Frage zu, ob 
der Vermieter den Mangel zu 
vertreten hat, beispielsweise 
auch bei Bauarbeiten vor dem 
Anwesen. Für den Vermie-
ter entýele der Anreiz, lang 
andauernde und ausführliche 
Umbaumaßnahmen möglichst 
Mieter schonend zu organisie-
ren. Gerade die Verbesserung 
einer Immobilie in Sachen 
Wärmeisolierung oder Behei-
zung bedeutet nicht selten eine 
monatelange schwere Beein-
trächtigung der Wohnqualität 
durch Lärm und Schmutz.

6. Contrac-
ting für alle?

Die Koalition will zudem „die 
bestehenden Möglichkeiten 
der gewerblichen Wärmelie-
ferung (Energie-Contracting) 
im Mietwohnungsbereich“ 
ausdehnen. Mit Contracting ist 
die gewerbliche Wärmeliefe-
rung durch ein Unternehmen 
gemeint. Der durchaus positive 
Gedanke dabei: Hªuýg sind 
Lieferanten eher in der Lage, 
efýzienter Wªrme zu produ-
zieren und zu liefern, als ein 
einzelner Vermieter mit einer 
eigenen kleinen Heizung. Vom 
Contracting kann man sich 
daher Energieeinsparungen 
versprechen. Contracting ist 
bereits heute für neue Miet-
verhältnisse zulässig. In diesen 
Fällen trägt der Mieter nicht 
nur die unmittelbaren Kosten 

der Beheizung (Brennstoff, 
Betriebsstrom,  Wartung etc.), 
sondern auch die vom Unter-
nehmen kalkulierten Kosten 
für die Instandhaltung der 
Anlage, entsprechende Rück-
lagen - und nicht zuletzt den 
Gewinnanteil des Lieferungs-
unternehmens. Der Vermieter 
indes ist von seiner Pþicht 
zur Beheizung der Wohnung 
befreit. Bei Störungen im Zu-
sammenhang mit der Heizung 
hat der Mieter unter Umstän-
den nicht einmal ein Minde-
rungsrecht. Zudem spart sich 
der Vermieter die durchaus 
in der Nettomiete kalkulierten 
Kosten für die Instandhaltung 
der Heizungsanlage.  Auswei-
tung in diesem Sinne kann nur 
bedeuten, dass auch Mieter 
mit alten Verträgen zukünftig 
derartige Kosten übernehmen 
müssen.

7. Besteuerung kommunaler 
Gebühren 

- vom Tisch?

In einem 
Punkt scheint die Koalition 
bereits jetzt zurück zu rudern: 
nachdem eine Mehrwertsteuer 
auf kommunale Gebühren ein-
geführt werden sollte, liefen 
Mieter- und Verbraucherver-
bände Sturm. Mehrkosten von 
circa 140 ú f¿r eine rund 100 
m² große Wohnung pro Jahr 
errechnete der DMB für diesen 
Fall. Schnell bemühte man sich 
um eine Gegendarstellung: na-
türlich sollten derzeit die Ge-
bühren für Abwasser, Wasser 
und Müll nicht erhöht werden. 
Wer genauer liest, wird aller-
dings stutzig: über die Höhe 
der Gebühren entscheidet kei-
neswegs der Bundesgesetzge-
ber, sondern die Kommunen 
selbst. Ein Schelm, wer eine 
solche Aussage als Versuch 
der Verdummung sieht... Der 
Mieterorganisation stehen 
spannende vier Jahre bevor.




